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R E P U ß LI K ö S TE R R E I eH 
XIV. Gesetzgebungsperiode 

BUNDESMINISTERIUM 1010 Wien, den .......... ; ..................... 2.6 .•..... Juli ... 197.7 .. 
FüR GESUNDHEIT UND UMWELTSCHUTZ 

Zl. IV-50.004/37-1/77 

Stubenrinc I 
TeI.phon 57 56 5S. 

B e a n t w 0 r tun g 

der Anfrage der Abgeordneten Dr. SCRINZI 
und Genossen an die Frau Bundesminister 
für Gesundheit und Umweltschutz betref
fend Anstieg von Umweltgiften in Lebens
mitteln (Nr. 1259/J-NR/1977) 

In der gegenständlichen Anfrage wird an 
mich folgende Frage gerichtet: 

"Welche Maßnahmen werden Sie ergreifen, 
damit die besorgniserregende Konzentration 
von den oben erwähnten Umweltgiften, insbe
sondere Kadmium, in österreichischen Lebens
mitteln reduziert wird?" 

4260 lAB 

1977 -08- 02 
zu 42,s9/J 

In Beantwortung dieser Anfrage teile ich 
mit: 

I 

Der derzeitige Wiss ensstand über die Schad-
stoffbelastung unserer Nahrung bietet keine aus
reichende Grundlage für gezielte und somit wirk
same :t-laßnahmen. 

Mein Ministerium hat daher Forschungsaufträge 
an wissenschaftliche Institute vergeben, um aus 
den Ergebnissen dieser Forschungen zunächst einen 
Überblick darüber zu erh~lten, wie groß die Schad
stoffbelastung unserer Nahrungsmittel tatsächlich 
ist. 
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Die in der gegenständlichen Anfrage ange·· 
führten Schadstoffwerte sind Teilresultate die
ser ersten, orientierenden Untersuchungen. Sie 
haben ergeben, daß die Gehalte unserer Nahrungs-
mittel an Schwermetallen, wie Blei, Arsen und 
Quecksilber, abgesehen von der Quecksilberkon
tamination gewisser Fischkonserven, weit unter 
den von der Weltgesundheitsorganisation für 
die Schadstoffe festgesetzten Grenzwerte lie
gen. 

Als einzige Ausnahme wurde festgestellt", 
daß der Kadmiumgehalt unserer Nahrungsmittel 
von den der Weltgesundheitsorganisation fest
gesetzten Toleranzwert von 2.0 Milligramm/Person 
und Monat, geringfligig überschreitet (2.02 mg/ 
Person und Monat)o Die Überschreitung eines 
solchen Wertes ist allerdings keineswegs mit 
einer Gesundheitsgefährdung gleichzusetzen. 

Jedenfalls ist dieser Umstand Anlaß, nun
mehr die Ursachen dieser Belastung zu erfor
schen, damit wirksame Naßnahmen getroffen 
werden können. 

, Der Bunderr:;' 
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